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Text 

§ 126. (1) Die Abgabepflichtigen und die zur Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben verpflichteten 
Personen haben jene Aufzeichnungen zu führen, die nach Maßgabe der einzelnen Abgabenvorschriften 
zur Erfassung der abgabepflichtigen Tatbestände dienen. 

(2) Insbesondere haben Abgabepflichtige, soweit sie weder nach §§ 124 oder 125 zur Führung von 
Büchern verpflichtet sind, noch ohne gesetzliche Verpflichtung Bücher führen und soweit 
Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmen, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen 
und Ertrag ihre Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aufzuzeichnen und zum Ende eines jeden 
Jahres zusammenzurechnen. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für die Ermittlung der nicht endbesteuerten Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und der sonstigen Einkünfte. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Pflichten des Unternehmers 

Zuletzt aktualisiert am 

08.01.2024 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/selbststaendigkeit_steuern/pflichten_unternehmer/40947.html
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